
Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream- An-
gebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungs¬geschehen 
sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de
Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung;   
Feststellung der Beschlussfähigkeit;   
Feststellung der Tagesordnung;   
- Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversammlung 

am 15.11.2023; Oberbürgermeister  
- Abstimmung zur Aufnahme in die TO:  Auswirkungen des aktuellen 

Konfliktes im Nahen Osten auf das Zusammenleben in unserer Stadt;  
- Abstimmung zur Aufnahme in die TO:  Dringliche Anfrage VII-

DF-09324;   
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung;   
Niederschrift;   
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 20.09.2023;   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 20.09.2023;   
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 18.10.2023;   
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;   
Mandatsveränderungen;   
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern; Der Tagesordnungs-
punkt wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen.  
- Schwimmzeiten; Susann Dux  
- Gefahrenstelle durch überfrierendes Wasser Fahrradweg Kreuzung 

Gustav-Mahler-Straße/Friedrich-Ebert-Straße; Katja Taubert  
- Artenvielfalt im Straßenbegleitgrün; Philipp Halver  
- Stadtratsbeschluss zur Petition ++Kein Asphalt auf Holbeinstraße++; 

Matthias Malok  
- Bebauung „Crottendorfer Plan“; Marcel Pruß  
- Radweg Merseburger Straße; Maximillian Hesselbarth  
- Parkkonzept Waldstraßenviertel, Jahnallee, Wilmar- Schwabe- Straße 

– Parkplatzsperrung am 25.10.2023 und weitere; Mario Junghans  
- Versteckte Adressen in der Messe-Allee; Roland Hahn  
- Warum wird der Stadtratsbeschluss zur Petition VII-P-07959 auch 

nach 6 Monaten nicht umgesetzt?; Oliver Dorausch  
Petitionen  (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen);   
- Petition zur Erstellung eines Umweltgerechtigkeits-Atlas nach Berliner 

Vorbild; Petitionsausschuss/Petent: Jan-Erik Hansen  
- Umweltschutz geht nur sozial – für einen Leipziger Umweltgerechtig-

keitsatlas; Fraktion Die Linke  
- Briefkasten Prager Straße 21, Sozialamt stufenlos erreichbar machen; 

Petitionsausschuss/Petentin: Anne Weber  
- Petition zur Anpassung des Bebauungsplans Nr. 428 und des Flächen-

nutzungsplans der Stadt Leipzig an den Klimanotstand; Petitionsaus-
schuss/Petent: Jonas Nagel  

- Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zu einem jährlichen Leipziger 
Sankt-Jordi-Büchertag am 23. April; Petitionsausschuss/Petent: Dieter 
Krause  

- Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zur sofortigen Entwicklung 
des Baugebietes Heiterblick-Süd durch die Stadt Leipzig; Petitions-
ausschuss/Petent: Dieter Krause  

Besetzung von Gremien;   
- Berufung sachkundiger Einwohner in den Fachausschuss Jugend, 

Schule und Demokratie (4. Änderung);  
- Stadtbezirksbeirat Nordwest (5.Änderung);  
- Vorschlagsliste der zu wählenden ehrenamtlichen Richter/-innen am 

Sozialgericht Leipzig;  
- Vorschlagsliste der zu wählenden ehrenamtlichen Richter/-innen am 

Verwaltungsgericht 2023;  
Personalangelegenheiten;   
- Personalangelegenheit nach § 6 i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 20a der Haupt-

satzung der Stadt Leipzig – Leitung des Amtes für Jugend und Familie;  
- Wiederbestellung der Geschäftsführung der Leipziger Entwicklungs- 

und Vermarktungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (LEVG mbH);  
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichtsräte, 
Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;   

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in die 
Gremien gem. § 9 Abs. 4 – 7 der Geschäftsordnung  (Die Anträge fin-
den Sie in der aktualisierten elektronischen Version der TO in Allris);   
Anträge zur Beschlussfassung;   
- Gedenkstein für den ehemaligen jüdischen Friedhof im Johannistal; 

SPD-Fraktion  
- Schulzone 3.0 – Autofreier Vorplatz vor dem Haupteingang an der 

Schule am Leutzscher Holz; Stadtbezirksbeirat Alt-West  
- Zirkuläres Bauen – urbane Rohstoffe nutzen; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen  
- Qualität und Zufriedenheit mit der Kindertagesbetreuung verbessern 

– Grundsatzvereinbarung evaluieren und weiterentwickeln; Fraktion 
Die Linke  

- Wohnportal einrichten – digitale Informations- und Mitwirkungs-
möglichkeiten stärken; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

- Maßnahmen für die Versorgung und Unterbringung junger wohnungs-
loser Menschen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion Die Linke, 
SPD-Fraktion  

- Schadensbegrenzung:  Keine Reduzierung der Abstandsregeln von 
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung!; AfD-Fraktion  

- Clubs are Culture; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
- Kostenfreies Kontomodell für gemeinnützige Vereine; Fraktion Frei-

beuter  
- Erfassung von Ausnahmeregelungen für Verbotstatbestände nach 

BNatSchG; Fraktion Die Linke  
- Aufwertung kleiner Platz Rosa-Luxemburg-Straße/Ecke Hofmeister-

straße; Stadtbezirksbeirat Mitte  
- Ausstattung der Polizeibehörde Leipzig (Stadtordnungsdienst) mit 

Schreckschuss- und Pfefferballwaffen; AfD-Fraktion  
- Auflösung Dialogforum LEJ  (A 0013/23/24); Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen  
- Sanierung des historischen Pavillons im Park „Täschners Garten“  (OR 

0015/23/24); OR Holzhausen  
- Wohnheim für Auszubildende und Gewährleistungswohnungen in 

der Gerberstraße; SPD-Fraktion  
- Erhalt des Projektes „Leipziger Tafelgärten in Kleingartenanlagen“; 

Kleingartenbeirat  
- Erinnerung an ehemalige Leipziger Synagogen und Bethäuser; SPD-

Fraktion  
- Verbleib des Grundstücks Straßenbahnhof Leutzsch im städtischen 

Eigentum; Fraktion Die Linke  
- Modellprojekt Kommunales Wohnheim für Auszubildende schaffen; 

Fraktion Die Linke  
- Konzept zur personellen Betreuung von Schulbibliotheken; Fraktion 

Freibeuter  
- Sportvereine fördern – Fördermittel abrufen; SPD-Fraktion, Fraktion 

Die Linke  
- Junges Wohnen für Studierende und Auszubildende – Förderung 

von Selbstbauprojekten und innovativen Wohnkonzepten für junge 
Menschen; SPD-Fraktion  

- CO2-Rechner für Kultureinrichtungen  (A 0025/23/24); Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen  

- Weitere Maßnahmen für die Wasserzufuhr Kirchteich Seehausen (OR 
0010/23/24); OR Seehausen  

- Fortsetzung der Förderung des Jugendclubs BEH des Springburg e. 
V.s (hier:  Widerspruch des Oberbürgermeisters); Ortschaftsrat Böhlitz-
Ehrenberg  

Anfragen an den Oberbürgermeister;   
- Investitionstempo der Stadt vor weiterer Verlangsamung?; Fraktion 

Die Linke  
- Wie weiter mit dem Stadtkonzern?; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
- „Nie wieder Deutschland“ als Motto auf www.leipzig.de; CDU-Frak-

tion  
- Lautsprecherverstärkte islamische Ausrufe zwischen Hauptbahnhof 

und Nikolaistraße; AfD-Fraktion  
- Verkehrssituation an der Kreuzung Martin-Luther-Ring/Rudolph-

Mittwoch, den 15.11.2023, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 16.11.2023, ab 
16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
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straße/Lotterstraße; SPD-Fraktion  
- Vorlage zum Brunnenkonzept; Fraktion Freibeuter  
- Dem Petenten ist innerhalb angemessener Frist ...?; Stadträtin Beate 

Ehms  
- Soll-/Ist-Stellenbesetzung der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe und Ein-

richtungen zum 1. Juli 2023 (Aktualisierung zu VII-F-07850); Fraktion 
Die Linke  

- Bilanz zur Mobilitätswoche; CDU-Fraktion  
- Plakatkampagne „Ein Ring für alle“; CDU-Fraktion  
- Wann kommt die S-Bahn?; CDU-Fraktion  
- Anfrage zu Beratungsleistungen und Vollzugsaktivitäten im AWS; 

CDU-Fraktion  
- Anfrage zur Entwicklung der Verkehrssicherheit auf dem Innenstadt-

ring; CDU-Fraktion  
- Druckkosten der Ortsteilblätter; Fraktion Freibeuter  
- Notenbogen – wie geht es weiter?; CDU-Fraktion  
- Grundrente in Leipzig; CDU-Fraktion  
- Nutzung sozialer Medien durch die Stadtverwaltung; Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen  
- Mülltonnen auf Gehwegen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
- Umwidmung von Kfz-Parkmöglichkeiten in Altlindenau; AfD-Frak-

tion  
- Leerstand in städtischen Wohnungen; Fraktion Die Linke  
- Aktueller Stand der Stellenpools der Verwaltung; Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen  
- Kita- und Schulessen:  Entwicklungen Inanspruchnahme und Preise; 

Fraktion Die Linke  
- Positionierung der Stadtverwaltung zu Chipkarten für Asylsuchende; 

Fraktion Die Linke  
- „Es donnert in den Kitas – Kinder und Beschäftigte gefährdet!“; Fraktion 

Die Linke  
- Situation der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten/Auslän-

der*innen in der Stadt Leipzig; Fraktion Die Linke  
- Schutz jüdischer Einrichtungen und jüdischen Lebens in Leipzig und 

Umgang mit dem entsprechenden Versammlungsgeschehen; Fraktion 
Die Linke  

- Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr und vertragliche Auswirkungen; 
SPD-Fraktion  

- Komplexmaßnahme Prager Straße zwischen Tabaksmühle und Süd-
friedhof; SPD-Fraktion  

- Radverkehrsanlagen Bernhard-Göring-Straße; SPD-Fraktion  
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr bei Nicht-

EU-Bürgern bzw. -Fahrzeughaltern; AfD-Fraktion  
- Organstreitverfahren; AfD-Fraktion  
- Widerspruch gegen Radstreifen vor dem Hauptbahnhof; CDU-Frak-

tion  
- Umgabung mit Störungen während der Ratsversammlung; Stadtrat 

Th. Kumbernuß  
- 1928-2028:  100 Jahre Eitingon-Krankenhaus; SR Dr. Volker Külow  
- Fahrradstreifen in der Bornaischen Straße zwischen Wiedebachplatz 

und Connewitzer Kreuz; Juliane Nagel  
- Verkehrssicherheit an der Kreuzung Wolfgang-Heinze-Straße/Prinz-

Eugen-Straße/Koburger Straße; Juliane Nagel  
- Verzögerte Fertigstellung der Zweifeldsporthalle Lützner Straße 112; 

SR Dr. Volker Külow  
- Wann wird die Ordnung am Leipziger Schillerdenkmal wiederher-

gestellt?; Stadtrat Karl-Heinz Obser  
- Stadtplatzprogramm und Stadtbad im November?; Oliver Gebhardt, 

Michael Weickert, Christina März  
- Anzahl der Suchtkranken in Sachsen und Leipzig; SR Dr. Volker Külow  
- Leipzig Tourist Marketing GmbH (LTM) muss Stadtratsbeschlüsse 

ernst nehmen – auch nach einem Jahr immer noch kein Konzept zur 
Vergütung der Mitarbeiter!; SR Marianne Küng-Vildebrand  

- Kreativräume und kulturelle Raumbedarfe in die Stadtplanung inte-
grieren; Ute Elisabeth Gabelmann  

Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;   
- Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen an 

die Stadt Leipzig, einschließlich Eigenbetriebe gem. § 73 (5) SächsGemO 
bis 04.09.2023.;  

Vorlagen I;   
- 1. Änderung zum Planungsbeschluss Modernisierung und Erweiterung 

Paul-Robeson-Schule;  
- Teilschulnetzplan Gemeinschaftsschule „Schule am Dösner Weg“ der 

Stadt Leipzig;  
- Planungsbeschluss – Komplexmodernisierung des Schulgebäudes 

in der Rosenowstraße 56 (Haus 2) der Robert-Blum-Schule (BSZ 12), 

Berufsschulzentrum der Stadt Leipzig und Modernisierung der be-
stehenden Sporthalle;  

- Terminliche Einordnung der Maßnahmen des Basismodul Haupt-
achsen aus der Anlage II-10 a der Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig 
– Rahmenplan zur Umsetzung (VII-DS-00547-NF-01) – 3. Änderung;  

- Regelprozess zur Priorisierung und Umsetzung der Mobilitätsstrategie 
2030;  

- Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet „Wohn-
quartiere östlich der Zollschuppenstraße“, Stadtbezirk:  Südwest, 
Ortsteile:  Plagwitz/Kleinzschocher; Satzungsbeschluss;  

- Ausreichung einer ergänzenden Bürgschaft für das Bauvorhaben 
„Stadthafen Leipzig“ (nach VI-DS-05850-DS-03);  

- Änderung Planungsbeschluss VII-DS-02275-NF-01 vom 28.04.2021 und 
vorzeitige Beauftragung der Leistungsphasen 5 und 6 (Maßnahme des 
Arbeitsprogramms 2023) Naturkundemuseum Leipzig;  

- Regelung über Dienst-, Steuer- und Ehren-, und Pressekarten für die 
Eigenbetriebe Oper, Gewandhaus, Schauspiel, Theater der Jungen 
Welt sowie Musikschule; 

- Konzept Erinnerungskultur der Stadt Leipzig;  
- Umwidmung von Mitteln zur Förderung der Tübke Stiftung Leipzig 

in das Budget des Museums der bildenden Künste Leipzig;  
- Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig für das GRASSI 

Museum für Angewandte Kunst;  
- Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig für das Museum 

der bildenden Künste;  
- Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig für das Stadtge-

schichtliche Museum;  
- Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig für das Naturkunde-

museum;  
- 2. Änderung zum Planungsbeschluss Neubau einer Stadtteilbibliothek 

am Otto-Runki-Platz (VII-DS-02458);  
- Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 2019 

der Stiftung Völkerschlachtdenkmal;  
- Fachplan „Älter werden in Leipzig“ 2023 bis 2028;  
- Verfahren zur Entwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Förderung 

des Tourismus;  
- Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig – Bestätigung überplanmäßiger 

Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO für 
das Haushaltsjahr 2023;  

- Betrauung der St. Georg MVZ gGmbH mit der Erbringung betriebs-
ärztlicher Leistungen für die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig durch 
den Oberbürgermeister;  

Unterbringung von Geflüchteten;   
- Unterbringung von Geflüchteten in der Zuständigkeit der Stadt Leip-

zig – Stand 30. September 2023;  
Informationen I;   
- Monitoringbericht 2022 zum Förderprogramm für Wachstum und 

Kompetenz im Leipziger Mittelstand (Mittelstandsförderprogramm);  
- Vorgaben zu den baulichen Standards für Objekte der Stadt Leipzig, 

Teil F:  Sporthallen; 
- Vorgaben zu den baulichen Standards für Objekte der Stadt Leipzig, 

Teil B-D:  Schulen:  Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien; Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 

- Umsetzungsbericht Meilensteine 2021/2022:  Connected Urban Twins 
(CUT) – Urbane Datenplattformen und Digitale Zwillinge für integrierte 
Stadtentwicklung;  

- Informationsvorlage zum Maßnahmenplan im Ergebnis der Eva-
luierung der Waffenverbotszone in Neustadt-Neuschönefeld bzw. 
Volkmarsdorf; 

- Zweiter Kommunaler Psychiatrieplan 2020 – Erster Umsetzungsbericht;  
- Information zur Umsetzung des Bau- und Finanzierungsbeschlusses 

„Parkbogen Ost – Aktivband Sellerhäuser Bogen“ Umgestaltung der 
stillgelegten S-Bahntrasse zur öffentlichen Grünanlage; 

- Umsetzungsbericht 2022 zum Teilhabeplan der Stadt Leipzig 2017 – 
2024 „Auf dem Weg zur Inklusion“;  

- Leipzig-Strategie 2035 – Leitbild und strategische Ziele;  
- Kofinanzierung der Ortsteilblätter und Anpassung der Geschäftsaus-

gaben für Ortschaftsräte;  
- 10 Jahre Familienhebammen in Leipzig;  
- Auswertung Themenjahr 2022 „Leipzig – Freiraum für Bildung“;  
- Verhandlungsergebnis zum Deutschlandticket-Sozial;  
- 26. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und Offenen Freizeittreffs (Stand 30.09.2023); 

- Beteiligungsrat „Gemeinwohl in Leipzig“ ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister
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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 20.11.2023, um 17:00 Uhr, 
Neues Rathaus, Ratsplenarsaal, Zi. 262, Martin-Luther-Ring 4-6

Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 06.11.2023
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
- Verkauf des Flurstücks 168/1 der Gemarkung Dölzig, Äußere Gun-

dorfer Straße 31, an die Stadt Schkeuditz; VII-DS-07681
- Verkauf des Flurstücks 168/1 der Gemarkung Dölzig, Äußere Gun-

dorfer Straße 31, an die Stadt Schkeuditz; VII-DS-07681-ÄA-01
Anfragen, Sonstiges

Beschlüsse aus der 73. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 25.09.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 74. nichtöffentlichen Sitzung (Sondersitzung) 
der VII. Wahlperiode des Grundstücksverkehrsausschusses am 
09.10.2023 
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
  
Beschlüsse aus der 75. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 06.11.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 20.11.2023, um 16:30 Uhr 
im Neuen Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 06.11.2023
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
 - Werbekampagne für die Wahl des nächsten Jugendparlaments; Ute 

Elisabeth Gabelmann; VII-A-09229
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
Vorlagen – 1. Lesung
Vorlagen – 2. Lesung
Vorlagen zur Information
 - Suchtbericht der Stadt Leipzig 2023; Dezernat Soziales, Gesundheit 

und Vielfalt; VII-Ifo-08926
Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
Vorstellung Fach-AK Kinder- und Jugendkulturarbeit
Berichterstattung der Erziehungsberatungsstellen
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
Sonstiges ■

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks-  
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Betriebsausschuss  
Kulturstätten 

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de
Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

30.11.2023, 18:00 Uhr; Oper Leipzig, Augustusplatz 12, Weberfoyer
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung:
- VII-DS-09232 – Abschluss eines Dienstvertrages mit Ivan Repušić für 

die Funktion des Generalmusikdirektors der Oper Leipzig ■

Bekanntmachung Jahresabschluss 
der ALL Abfall-Logistik GmbH

Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2022 der ALL Ab-
fall-Logistik Leipzig GmbH wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB 
in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsatzgesetzes (BilRUG) geprüft. 
Bei der Prüfung wurden auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG 
beachtet. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 
Im Zeitraum vom 27.11.2023 bis 01.12.2023 ist der Jahresabschluss 
während der Geschäftszeiten in der Rückmarsdorfer Straße 31 in 04179 
Leipzig im Zimmer 113 öffentlich ausgelegt. ■
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Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Ortschaftsrat Rückmarsdorf
14.11.2023, 19:00 Uhr, Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, Ehren-
berger Straße 5a, 04178 Leipzig
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Protokollkontrolle letzte Sitzung 
 - Auswertung Ratsversammlung Oktober 2023 
 - Information Seniorenweihnachtsfeier und Organisation (Termin 

09.12.23 )
 - Einweihung Spielplatz Tucholskystraße am 14.11.23 
 - Organisatorisches

Ortschaftsrat Holzhausen
16.11.2023, 19:30 Uhr, in der Aula der Schule Holzhausen, Stöt-
teritzer Landstraße 21, 04288 Leipzig
 - Sanierung des historischen Pavillons im Park „Täschners Garten“

Ortschaftsrat Hartmannsdorf-Knautnaundorf
20.11.2023, 18:30 Uhr, im ehemaligen Gemeindeamt Knautnaun-
dorf, Schkorloper Str. 34, 04249 Leipzig
 - Kofinanzierung der Ortsteilblätter und Anpassung der Geschäfts-

ausgaben für Ortschaftsräte
 - Schadensbegrenzung: Keine Reduzierung der Abstandsregeln von 

Windkraftanlagen zur Wohnbebauung! ■

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Stadtbezirksbeirat Süd
14.11.2023, 18:00 Uhr, per Videokonferenz 
Weitere Informationen sowie Zugangslink unter www.leipzig.de/
stadtbezirksbeirat-sued  
 - Einwohneranfragen 
 - Dritter Bericht zur Umsetzung des Genehmigungsgeschäfts in den 

Leipziger Sozialen Erhaltungssatzungsgebieten (Berichtszeitraum 
Juli 2020 bis Dezember 2022) (ohne Einbringung)

 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung und offenen Freizeittreffs (Stand 30.06.2023) (ohne 
Einbringung) ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Dienstausweise/Dienstmarken  
der Stadt Leipzig ungültig

Die Dienstausweise/Dienstmarken der Stadt Leipzig, ausgestellt mit 
den folgenden Nummern DA004981, DA009688, DM000795 sind ab 
sofort ungültig. ■

Öffentliche Bekanntmachung  
des Zweckverbandes „Erholungs-

gebiet Kulkwitzer See“ 
 
Die Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Wirt-
schaftsplanes für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt gemäß § 76 der Ge-
meindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in Verbindung 
mit dem § 58 Abs.1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit (SächsKomZG) in der Zeit vom 13.11. bis 21.11.2023. Die 
Unterlagen können während der Dienstzeiten der Verbandsverwaltung 
in 04207 Leipzig, Seestraße 1, neues Verwaltungs- und Rezeptions-
gebäude eingesehen  werden. 
Einwendungen können gemäß § 76 Abs.1 SächsGemO bis 01.12.2023 
erhoben werden und sind in schriftlicher Form einzureichen oder zu 
Protokoll zu geben. ■
Leipzig, 19.10.2023

gez. Stitterich , Verbandsvorsitzende

Bekanntmachung der Stadt-  
und Kreissparkasse Leipzig

Jahresabschluss zum 31.12.2022  der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
Der vollständige Jahresabschluss wurde am 18. September 2023 im 
Unternehmensregister bekannt gemacht. ■

Öffentliche Bekanntmachung der 
Mitteldeutschen Verkehrsverbund 
GmbH zum Jahresabschluss 2022

Die Gesellschafterversammlung der Mitteldeutschen Verkehrsverbund 
GmbH (MDV) hat am 24.08.2023 den Jahresabschluss zum 31.12.2022 
und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022, in der von der Ebner 
Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und 
mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehenen Fassung, 
festgestellt.
Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 werden 
gemäß § 25 (8) des Gesellschaftsvertrages vom 27. November 2023 
bis 05. Dezember 2023 in den Geschäftsräumen der Mitteldeutschen 
Verkehrsverbund GmbH (MDV), Prager Straße 8; 04103 Leipzig, in 
der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr öffentlich ausgelegt. ■

Öffentlicher Hinweis zur Fälligkeit 
der Grund- und Gewerbesteuer

Alle Eigentümer/-innen von Grundbesitz und alle Gewerbesteuer-
pflichtigen werden auf die Fälligkeit der Steuern am 15. November 
2023 hingewiesen. Die Steuer ist rechtzeitig unter Angabe des ent-
sprechenden Buchungszeichens im Verwendungszweck der Zahlung 
zu überweisen.
Die Stadt Leipzig verschickt Grundsteuerbescheide nur noch bei Ände-
rungen. Diejenigen Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbescheid 
für das Jahr 2023 erhielten, haben in der gleichen Weise Grundsteuer 
zu entrichten, wie im letzten übersandten Steuerbescheid geregelt. Die 
Steuerfestsetzung erfolgte zum Jahresbeginn per öffentlicher Bekannt-
machung im Amtsblatt.
Bei einem Eigentümerwechsel ist zu beachten, dass der ehemalige 
Eigentümer nach den rechtlichen Bestimmungen für die rechtzeitige und 
vollständige Entrichtung der Grundsteuer verantwortlich bleibt, bis er 
einen Bescheid erhält, aus dem das Ende der Steuerpflicht hervorgeht.
Für regelmäßig zu zahlende Abgaben empfiehlt die Stadtkasse die 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats. Damit erfolgt der Einzug 
immer pünktlich zur Fälligkeit der Steuerforderung. So muss man die 
Terminüberwachung nicht selbst übernehmen, spart sich den Aufwand 
für die Überweisung und kann verhindern, dass man in Verzug gerät.
Das Formular kann über www.leipzig.de, Suchbegriff: „SEPA“ ab-
gerufen oder bei der Stadtkasse angefordert werden.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen der Stadtkasse 
gern zur Verfügung. ■

http://www.leipzig.de
http://www.leipzig.de
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-sued
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-sued
http://www.leipzig.de
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Das Marktamt der Stadt Leipzig beabsichtigt, für die Saison 2024/2025 
und die darauffolgenden zwei bis vier Jahre, den städtischen Fest-
platz am Cottaweg zur Durchführung eines Weihnachtszirkus zu 
verpachten. Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 19.04.2023 
soll hierfür im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens ein 
geeignetes Unternehmen gefunden werden. 

Der städtische Festplatz am Cottaweg ist zentral gelegen und gut über 
den ÖPNV zu erreichen. In der Leipziger Bevölkerung ist er auch als 
Kleinmesseplatz bekannt, da diese traditionelle Kirmes hier bereits 
seit 1936 (aktuell im Frühjahr und im Herbst über mehrere Wochen) 
stattfindet. Neben den beiden Kleinmessen gibt es auch noch andere 
Veranstaltungen, zum Beispiel Trödelmärkte, Puppenbühnen und 
weitere Events sowie noch wenige Zirkusgastspiele außerhalb der 
Weihnachtszeit. Im Sommer findet auch noch jedes Jahr der Firmen-
lauf statt, mit ca. 18.000 Teilnehmern die größte Laufveranstaltung in 
Sachsen. Darüber hinaus wird der Platz auch regelmäßig als Parkplatz 
für die Spiele von RB Leipzig oder für Konzerte im Stadion bzw. auf 
der Festwiese genutzt.

Der Festplatz ist umzäunt und besitzt mindestens drei Möglichkeiten 
der Zufahrt und Abfahrt für PKW und LKW. Der Boden ist teilweise 
asphaltiert und geschottert. Ausreichend dimensionierte Strom-
anschlüsse, Wasserentnahmestellen für Trinkwasser, Abflüsse für 
Abwasser und eine Platzbeleuchtung sind vorhanden.

Insgesamt steht aktuell eine nutzbare Fläche von ca. 28.000 m² zur 
Verfügung. Davon können jedoch nur ca. 25.000 m² für den Zirkus 
verpachtet werden, da parallel dazu noch ein traditioneller Weih-
nachtsbaumverkauf am Cottaweg stattfindet. Der Lageplan ist Teil 
dieser Ausschreibung (Anlage 1). 

Für Zirkusveranstaltungen liegt der aktuelle Pachtzins bei einem 
1 € pro Monat je m² gepachteter Fläche im Veranstaltungszeitraum 
bzw. bei 0,20 € pro Monat je m² gepachteter Fläche für Auf- oder 
Abbautage. Der vertraglich vereinbarte Pachtzins kann jährlich neu 
festgelegt werden, erstmals allerdings in dem Jahr, in welchem sich 
der Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundes-
amtes in Wiesbaden um 10 Prozent nach oben verändert hat, wobei 
der Durchschnittswert des Jahres 2024 den Ausgangswert darstellt.

Am Cottaweg oder im unmittelbaren Umfeld stehen keine Parkplätze 
für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Insofern müssen 
durch den Veranstalter auf dem Veranstaltungsgelände ausreichend 
Parkplätze zur Verfügung gestellt werden, entsprechende Flächen 
sind im Konzept darzustellen.

Mit der Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen:
• Name/Bezeichnung des Veranstaltenden (natürliche oder juristi-

sche Person)
• Veranstaltungskonzept in dreifacher Ausfertigung. In diesem 

Konzept sollten insbesondere auch Aussagen zu den folgenden 
Punkten getroffen werden:

-  Programmgestaltung, Erfahrungen und Referenzen in der Durch-
führung von vergleichbaren Großveranstaltungen, Beteiligungs-
zusagen lokaler Akteure,

-  schlüssiger Flächenplan mit Angabe möglicher Pachtfläche in m², 
möglicher Pachtzeitraum und Anzahl der geplanten Aufführungen,

-  Aussagen zur Gastronomie, zur Finanzierung, zum Sponsoring, 
zum Marketing, zum Ticketverkauf und zu einer möglichen Ti-
cketpreisgestaltung, 

-  Aussagen zu den Themen Veranstaltungssicherheit und Nach-
haltigkeit

Als ergänzende Unterlagen sind folgende einzureichen:
-  Kopie der Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Auszug 

aus Wettbewerbsregister, Auszug aus Gewerbezentralregister,
-  Nachweis Veranstalterhaftpflichtversicherung, polizeiliches Füh-

rungszeugnis

Kriterien zur Bewertung des Konzepts:  
-  überregionale Anziehungskraft mit starkem touristischen Aspekt,
-  besondere Attraktivität eines Programms mit möglichst wenigen 

Tierdarstellungen, wobei es keine Vorführungen von Wildtieren 
geben soll, 

-  Beschäftigung von Spitzen-Künstlern und Akrobaten, internatio-
nale Preisträger,

-  schlüssige Flächennutzung mit Parkplatznachweis für die Be-
suchenden auf der Pachtfläche und Bereitschaft einen möglichst 
großen Teil des Platzes zu pachten,

-  ganzjährige Marketing- und Kommunikationsarbeit mit aussage-
fähiger Website,

-  professioneller medialer Auftritt, auch in den Social-Media-Kanä-
len,

-  kundenfreundliches Ticket-Reservierungs- und Buchungssystem, 
auch online,

-  moderne Gastronomie (vielfältiges Angebot) und moderne Sanitär-
bereiche,

-  mögliche Einbindung regionaler/Leipziger Partner in Gastronomie, 
Service, Marketing und Kommunikation,

-  differenzierte und faire Ticketpreisgestaltung,
-  Orientierung an den Kriterien der Veranstaltungssicherheit und 

Nachhaltigkeit.

Grundlage der Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem künftigen 
Veranstalter des Weihnachtszirkus am Cottaweg soll ein Pachtrahmen-
vertrag sein, vorerst über 3 Jahre mit zweijähriger Verlängerungsoption. 
Detailliertere Regelungen befinden sich dann noch in einem weiteren 
Vertrag, dem sog. Pachtdurchführungsvertrag, der jährlich für das je-

Öffentlicher Aufruf zur Einreichung eines Konzeptes für die Organisation 
und Durchführung eines Weihnachtszirkus auf dem  

städtischen Festplatz von 2024/25 bis maximal einschließlich 2028/29

Erstellt für Maßstab 1:1 500

Anlage 1 - Lageplan Cottaweg

Erstellungsdatum 26.10.2023

Gruß, Alexander

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Rot  = mögliche Veranstaltungsfläche
- ca. 25.000 m²

Braun = Vorbehaltsfläche Weihnachtsbaumverkauf
- ca. 3.000 m²

Stadt Leipzig, Marktamt
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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weilige Gastspiel zwischen den Vertragsparteien neu abzuschließen ist.
Durch die mehrjährige Kooperation und Planungssicherheit besteht 
die Möglichkeit, den Weihnachtszirkus in Leipzig mittelfristig kon-
zeptionell und in seiner Außenwirkung weiterzuentwickeln.

Die vollständige Ausschreibung kann im Internet eingesehen und 
heruntergeladen werden unter www.leipzig.de/maerkte.

Der Veranstalter trägt das alleinige wirtschaftliche Durchführungs-
risiko. Gegen etwaige Personen- oder Sachschäden, die bei der Durch-
führung der Veranstaltung den Teilnehmern bzw. Dritten entstehen 
können, hat sich der Veranstalter in einem ausreichenden Umfang 
zu versichern.

Hiermit werden alle interessierten Veranstalter/-innen und/oder 
Zirkusunternehmen aufgerufen, die eine derartige, qualitativ hoch-

wertige, Zirkusveranstaltung zur Weihnachtszeit nach Maßgabe der 
beschriebenen Vorgaben durchführen können. Bitte bewerben Sie 
sich bis zum 05.01.2024 beim Marktamt, Katharinenstraße 11, 04109 
Leipzig (Ausschlussfrist; Posteingang im Marktamt) unter der Vorlage 
eines detaillierten Konzeptes in dreifacher Ausfertigung schriftlich 
und auf beigefügten digitalem Datenträger und mit den zusätzlich 
einzureichenden Unterlagen!

Rückfragen können im Marktamt gestellt werden, telefonisch unter 
0341 123-5980 oder per E-Mail an marktamt@leipzig.de.

Anhand der eingereichten Konzepte und unter Beteiligung eines aus 
Vertretern der Stadtratsfraktionen, der Verwaltung sowie der Leipzig 
Tourismus und Marketing GmbH bestehenden Auswahlgremiums 
(Bewertungsmatrix Anlage 2) wird das geeignetste Veranstaltungs- 
oder Zirkusunternehmen gesucht und ausgewählt.  ■

Ländliche Neuordnung: Störmthal
Gemeinde/Stadt:    Großpösna und Leipzig
Aktenzeichen:   846.168- 290141 LE/LN 11

Ladung
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Störmthal lädt die Grund-
eigentümer und Erbbauberechtigten im Verfahrensgebiet sowie die 
Nebenbeteiligten am Flurbereinigungsverfahren (§ 10 Nr. 2 Flurberei-
nigungsgesetz [FlurbG]) einschließlich der Inhaber von Rechten und 
Lasten an diesen Grundstücken oder ihre gesetzlichen Vertreter und 
Bevollmächtigten hiermit ein zu einem

Anhörungstermin zur Bekanntgabe der 1. Änderung des  
Flurbereinigungsplans gemäß § 59 Flurbereinigungsgesetz 

(FlurbG) 

Versammlungsort:  Gemeindeverwaltung Großpösna
      Ratssaal
      Im Rittergut 1 
      04463 Großpösna
Datum:     Dienstag, den 28. November 2023
Versammlungsbeginn: 17.00 Uhr

Auslegung
Zur Einsichtnahme für die Beteiligten werden der Flurbereinigungs-
plan und die Neuordnungsrisse ausgelegt.   
Dauer der Auslegung: vom 14. November 2023 bis 
      einschließlich 13. Dezember 2023
Ort der Auslegung:  Teilnehmergemeinschaft Störmthal 
      beim Landratsamt Landkreis Leipzig
      Dienstgebäude des Vermessungsamtes
      Zimmer 305 
      Leipziger Straße 67 in 04552 Borna
während der Dienstzeiten:
Montag     09:00 - 11.30 und 13.00 - 15.30 Uhr
Dienstag   09:00 - 11.30 und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch   09:00 - 11.30 und 13.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag    09:00 - 11.30 und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag    09.00 - 11.30 Uhr

Um einen reibungslosen Ablauf der Einsichtnahme zu gewährleisten, 
ist es erforderlich, telefonisch oder per E-Mail vorab einen Termin 
abzustimmen. 
Für die Terminvergabe zur Einsichtnahme bei der Teilnehmergemein-
schaft stehen Ihnen der Vorstandsvorsitzende, Herr Michael Buchholz, 
und der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Herr Steffen Witzig, 
unter folgenden Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

E-Mail:  michael.buchholz@lk-l.de
    steffen.witzig@lk-l.de 
Telefon:  03433 241-1561 und 03433 241-1562

Eine weitere Auslegung in Kommunen und Städten erfolgt nicht.
Jedem Teilnehmer, dessen Besitzstand selbst durch die 1. Änderung 
betroffen ist, wird ein Auszug aus dem Flurbereinigungsplan bzw. die 
geänderten Unterlagen, die die Änderungen an seinem Besitzstand 
darstellt, zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die 1. Änderung des Flurbereinigungsplans kann innerhalb 
von zwei Wochen nach dem Anhörungstermin (§ 59 FlurbG i.V.m. 
§ 10 AGFlurbG) Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich bei der 
 Teilnehmergemeinschaft Störmthal
 beim Landratsamt Landkreis Leipzig  
 Stauffenbergstraße 4 
 04552 Borna
oder 
 Landratsamt Landkreis Leipzig
 Stauffenbergstraße 4
 04552 Borna
einzulegen. 

Ebenso kann der Widerspruch zur Niederschrift bei der
 Teilnehmergemeinschaft Störmthal
 beim Landratsamt Landkreis Leipzig 
 Vermessungsamt
 Leipziger Straße 67
 04552 Borna

sowie beim
 Landratsamt Landkreis Leipzig 
 Stauffenbergstraße 4 
 04552 Borna

 Landratsamt Landkreis Leipzig
 Vermessungsamt
 Sachgebiet Ländliche Neuordnung
 Leipziger Straße 67
  04552 Borna
eingelegt werden.
Die Erhebung des Widerspruchs in elektronischer Form ist durch die 
Übermittlung eines mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehenen elektronischen Dokuments möglich, welches an das be-
sondere Behördenpostfach (beBPo) des Landratsamtes des Landkreises 
Leipzig, Vermessungsamt zu richten ist.
Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen. ■

Borna, den 27. September 2023

gez.: Michael Buchholz
Vorstandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung der Teilnehmer-  
gemeinschaft Ländliche Neuordnung Störmthal

http://www.leipzig.de/maerkte
file:///G:/Kommunikation/SG%20Medien/Amtsblatt/aktuelle%20Ausgabe/21_2023_ABL_Manuskripte/21_2023_Amtliche%20Manuskripte/Ausschreibung%20Weihnachtszirkus/javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27ocknvq%2CoctmvcovBngkrbki0fg%27);
mailto:michael.buchholz%40lk-l.de?subject=
mailto:steffen.witzig%40lk-l.de?subject=
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Gestalten Sie die Zukunft unserer Stadt an entscheidender Stelle mit. Leipzigs dynamische Entwicklung mit einer engen Zusammenarbeit der 
Fachbereiche und einer systematischen Bürgerbeteiligung liegt uns am Herzen. Eine Schlüsselposition innerhalb der Stadtverwaltung bildet 
das Dezernat Finanzen. Gemeinsam mit uns gestalten Sie die Zukunft der Stadt in herausgehobener, verantwortungsvoller Position aktiv mit:
Die Stadt Leipzig sucht ab dem 1. Mai 2024 eine/einen 

Beigeordnete/ Beigeordneten  
für das Dezernat Finanzen  

(m/w/d)
Die Aufgaben der kommenden Jahre sind herausfordernd. Es ist ab-
sehbar, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit der Städte angesichts 
der bestehenden Rahmenbedingungen akut gefährdet ist. Es ist Ihre 
vordringliche Aufgabe, mit einer klugen Nachhaltigkeitssteuerung 
und durch aktives, vorsorgendes Handeln die Voraussetzungen für 
die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen.
Gesucht wird eine verantwortungsbewusste, kompetente, zielorien-
tierte und für neue Entwicklungen aufgeschlossene Persönlichkeit, die 
das Dezernat engagiert, fachlich kompetent und mit administrativem 
Geschick führt. 

Die Beigeordneten der Dezernate führen in der Stadt Leipzig den Titel 
Bürgermeister/-innen.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet:
• ein Hochschulabschluss beziehungsweise ein Abschluss diesem 

Niveau entsprechend in einer möglichst aufgabennahen Fachrich-
tung

• mehrjährige operative und strategische Managementerfahrung
• die Fähigkeit zur Steuerung, Planung und Realisierung von kom-

plexen Projekten und Großvorhaben
• Verhandlungsgeschick bei der Darstellung und Umsetzung der 

Belange der Stadt  
• fundierte Kenntnisse zu aktuellen kommunalpolitischen und ge-

sellschaftlichen Entwicklungen in Leipzig
• Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des kommunalen 

Haushalts- und Finanzwesen sowie der Digitalisierung
• mehrjährige, nachgewiesene Führungserfahrungen in einer ver-

gleichbaren Position gekennzeichnet durch einen wertschätzenden, 
situativen Führungsstil

• Engagement und die Fähigkeit zum selbstständigen, zielorientierten 
Arbeiten 

• exzellente kommunikative Fähigkeit gegenüber Stadtrat, Bürger-
schaft, Verbänden und Mitarbeiter/-innen sowie Moderationsfähig-
keit

• wünschenswert sind Fremdsprachenkenntnisse
• enge, vertrauensvolle, loyale Zusammenarbeit mit dem Oberbürger-

meister

 Stellenausschreibung der Stadt Leipzig

Der Geschäftskreis des Dezernates Finanzen umfasst zurzeit
• die Stadtkämmerei, 
• die Stadtkasse sowie
• das Referat SAP.

Des Weiteren werden Sie Aufsichtsratsmandate in mehreren städtischen 
Unternehmen wahrnehmen.

Eine Änderung der Geschäftsverteilung bleibt vorbehalten.  

Wir erwarten, dass Sie als Beigeordnete/-r Ihren Lebensmittelpunkt in 
Leipzig oder im engen Umland von Leipzig haben werden.

Die Beigeordneten werden gemäß § 56 der Sächsischen Gemeindeord-
nung durch den Stadtrat für die Dauer von sieben Jahren gewählt. Die 
Ernennung erfolgt unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit. 
Die Besoldung erfolgt nach der Besoldungsgruppe B 6, nach Ablauf 
einer Amtszeit als Wahlbeamte/-r in Gebietskörperschaften des Frei-
staates Sachsen von sieben Jahren grundsätzlich nach B 7.

Bitte lesen Sie vor Ihrer Bewerbung unsere Hinweise zum Stellen-
besetzungsverfahren unter:
www.leipzig.de/bewerbungshinweise. Bitte geben Sie bei Ihrer Be-
werbung die Stellenausschreibungsnummer 02 11/23 15 an und nutzen 
Sie das Online-Bewerber-Portal auf www.leipzig.de/stellenangebote.

Der gegenwärtige Amtsinhaber wird sich erneut um diese Stelle be-
werben.

Fragen zu den Arbeitsinhalten oder zu den allgemeinen Arbeitsbedin-
gungen beantworten Ihnen gern die Leiterin des Personalamtes, Claudia 
Franko, unter der Telefonnummer 0341 123-2710 und der Leiter des 
Geschäftsbereiches des Oberbürgermeisters und des Stadtrates, Bert 
Leube, unter der Telefonnummer 0341 123-2008. 

Ausschreibungsschluss ist der 20. November 2023.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! ■

http://www.leipzig.de/bewerbungshinweise
http://www.leipzig.de/stellenangebote
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Mit Stadtratsbeschluss vom 18.10.2023 tritt die Entgeltordnung für die 
Sitzungs- und Beratungsräume des Neuen Rathauses in Kraft. Diese 
hat eine Gültigkeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028. (VII-DS-08799).

Entgeltordnung für die Vermietung von Sitzungs- und 
Beratungsräumen im Neuen Rathaus der Stadt Leipzig

Die Stadt Leipzig erlässt für die Nutzung der zentralen Sitzungs- und 
Beratungsräume im Neuen Rathaus auf der Grundlage der §§ 73 
Abs. 2 Nr. 1 und 28 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung und 
in Anlehnung an die §§ 10 bis 16 des Sächsischen Kommunalabgabe-
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung sowie der Satzung über die 
Widmung der Verwaltungsliegenschaften der Stadt Leipzig folgenden 
Entgeltordnung.

§ 1
Geltungsbereich

Diese Entgeltordnung gilt für die Nutzung der aufgeführten Sitzungs- 
und Beratungsräume, Säle und Wandelhallen im Neuen Rathaus 
Leipzig. 
Sie findet entsprechende Anwendung in Verwaltungsliegenschaften 
laut Widmungssatzung zu denen keine separate Entgeltordnung 
vorliegt. 

§ 2
Vermietungsgrundsätze

Bei der Vermietung der Sitzungs- und Beratungsräume im Neuen 
Rathaus der Stadt Leipzig besitzt die Verwaltung Leipzigs Vorrang.

Ausgeschlossen ist die Nutzung der Räume zu gewerblichen Zwecken.

§ 3
Entgeltpflicht 

1.) Für die Nutzung wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben. 

2.) Die Zulassung zur Benutzung von o. g. Räumen begründet einen 
privatrechtlichen Nutzungsvertrag zwischen dem oder der An-
tragsteller/-in (Nutzer/-in) und der Stadt Leipzig, dessen Inhalt 
die Bestimmungen dieser Entgeltordnung umfasst. 

3.) Das Entgelt wird entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdau-
er einschließlich der Zeiten für Proben, Vorbereitungen, Aufräum-
arbeiten u. ä. festgesetzt. Bei Überschreitungen der ursprünglich 
angenommenen Nutzungsdauer erfolgt eine Nachberechnung.

4.) Das Entgelt setzt sich zusammen aus: 

•  dem im Entgelttarif bezifferten Nutzungsentgelt, 
•  den Kosten für zusätzlich genutzte, flexible Technik oder Mobiliar, 
•  den Kosten für die Herrichtung der Räumlichkeiten, 
•  den Kosten, die der Stadt Leipzig bei Durchführung der Ver-

anstaltung in Rechnung gestellt werden, z. B.: 
• Öffnung und Bewachung des Gebäudes (außerhalb der fest-

gelegten Öffnungszeiten), 
• Garderobendienst, 
• Toilettenbetreuung, 

• Sonderreinigungen,
• sowie sonstige anfallende Kosten. 

§ 4
Tarife

Es gibt 2 Tarife.

Tarif I stellt eine Ermäßigung des Entgeltes i.H.v. 50 % dar. Dieser Tarif 
gilt für Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen unter Nach-
weis der Gemeinnützigkeit (Freistellungsbescheid des Finanzamtes). 

Tarif II berechnet sich in voller Höhe (100%) des Entgeltes und gilt 
für alle Drittnutzer/-innen, abgesehen zum Zwecke der gewerblichen 
Nutzung, für die nicht Tarif I anzuwenden ist.

§ 5
Entgeltschuldner 

Schuldner des Entgeltes ist der oder die im Nutzungsvertrag aus-
gewiesene Nutzer/-in. Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamt-
schuldner. 

§ 6
Entgeltbemessung 

Die Bemessung des Entgeltes erfolgt nach dem Ausmaß (Leistung) 
und nach den durchschnittlich verursachten Kosten der Benutzung. 
Das Entgelt ist je angefangene Stunde zu zahlen.

§ 7
Höhe der Entgelte 

Für die Benutzung von Räumen der Stadt Leipzig im Neuen Rathaus 
ist ein Nutzungsentgelt entsprechend des beigefügten Entgelttarifes 
(Anlage „Entgeltverzeichnis“) zu zahlen. Im Entgeltverzeichnis sind 
bereits die Bruttobeträge ausgewiesen. Die umsatzsteuerliche Be-
handlung des Entgeltes wird im Nutzungsvertrag zwischen der Stadt 
Leipzig und dem oder Nutzer/-in geregelt. 

§ 8
Inkrafttreten 

Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft. ■
Leipzig, 19.10.2023

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Anlagen: 

Anlage 2 Entgeltverzeichnis
Anlage 3 Nutzungsvertrag
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Mehrwertsteuer 19%

Tarif I ermäßigt BRUTTO Tarif II BRUTTO

Nutzungsentgelte für die je angefang. 
Stunde

je angefang. 
Stunde

je angefang. 
Stunde

je angefang. 
Stunde

je angefang. 
Stunde

je angefang. 
Stunde

je angefang. 
Stunde

je angefang. 
Stunde

Entgelt 
leerer Raum 
(Netto = 
Brutto)

Grundaus-
stattung 
(Netto)

Grundaus-
tattung
(Brutto inkl. 
MwSt.)

Gesamt 
BRUTTO

Entgelt lee-
rer Raum
(Netto = 
Brutto)

Grundaus-
stattung 
(Netto)

Grundaustat-
tung
(Brutto inkl. 
MwSt.)

Gesamt 
BRUTTOHallen/Säle/Räume

Obere Wandelhalle  61,90 €  - €  - €  61,90 €  123,80 €  - €  - €  123,80 € 

Untere Wandelhalle  61,90 €  - €  - €  61,90 €  123,80 €  - €  - €  123,80 € 

Festsaal  132,40 €  1,65 €  1,96 €  134,36 €  264,80 €  3,30 €  3,93 €  268,73 € 

Sitzungssaal  99,30 €  64,99 €  77,34 €  176,64 €  198,60 €  129,98 €  154,67 €  353,27 € 

Ratsplenarsaal  132,40 €  2,45 €  2,92 €  135,32 €  264,80 €  4,90 €  5,83 €  270,63 € 

Zimmer 259, 260, 263, 270, 
360, 377, 495

 18,60 €  1,20 €  1,43 €  20,03 €  37,20 €  2,40 €  2,86 €  40,06 € 

Nutzungsentgelt für Aus-
stellungen

je angefang. 
Woche

je angefang. 
Woche

Tarif I ermä-
ßigt BRUTTO

Tarif II 
BRUTTO

Obere Wandelhalle  185,70 €  371,40 € 

Untere Wandelhalle  185,70 €  371,40 € 

Zusätzliche Ausstattung Pro Ver-
anstaltung 
Netto

Pro Ver-
anstaltung 
BRUTTO

Zusätzliche Ausstattung Pro Veranstal-
tung Netto

Pro Veranstal-
tung BRUTTO

Stühle Technik

1 - 50 Stühle  28,00 €  33,32 € TV-Bildschirme/ 
DVD-Player/ Overhead- 
projektor

 70,10 €  83,42 € 

51 - 100 Stühle  82,00 €  97,58 € Daten-Videoprojektor 
(Beamer)

 131,70 €  156,72 € 

101 - 300 Stühle  217,00 €  258,23 € Leinwand (inkl. Stativ)  89,50 €  106,51 € 

301 - 662 Stühle  520,50 €  619,40 € Mikrofone, Lautsprecher, 
CD-Player usw.

 23,90 €  28,44 € 

Tische

1 - 10 Tische  33,80 €  40,22 € 

11 - 30 Tische  118,40 €  140,90 € 

31 - 112 Tische  406,00 €  483,14 € 

Sonstiges Mobiliar Kosten für die Herrichtung 
der Räumlichkeiten / Technik 
Support

Hausmeister
je Stunde 
netto

Hausmeister
je Stunde 
BRUTTO

Techniker
je Stunde 
netto

Techniker
je Stunde 
BRUTTO

Flipchart, Variobord, Uni-
versalboard, Stellwände

 2,50 €  2,98 € für das Jahr 2024  26,00 €  30,94 €  33,60 €  39,98 € 

Ausstellungssystem  6,70 €  7,97 € für das Jahr 2025  26,65 €  31,71 €  34,44 €  40,98 € 

Bühnensystem  95,50 €  113,65 € für das Jahr 2026  27,32 €  32,51 €  35,30 €  42,01 € 

Flügel  69,30 €  82,47 € für das Jahr 2027  28,00 €  33,32 €  36,18 €  43,06 € 

Notenpult  3,90 €  4,64 € für das Jahr 2028  28,70 €  34,15 €  37,09 €  44,13 € 

Rednerpult  21,10 €  25,11 € 

Garderobenständer  8,90 €  10,59 € 

Transportwagen  7,70 €  9,16 € 

Anlage 2: Entgeltverzeichnis – gültig vom 01.01.2024-31.12.2028
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Nutzungsvertrag für die kurzfristige Nutzung bestimmter Beratungs- und 
Sitzungsräume im Neuen Rathaus der Stadt Leipzig 

zwischen      Stadt Leipzig  
vertreten durch den Oberbürgermeister  
in dessen Auftrag Amt für Gebäudemanagement 
Abteilung Verwaltungsobjektmanagement  
Neues Rathaus  
Martin-Luther-Ring 4-6 
04109 Leipzig  

-als Nutzungsgeberin- 
 
und   Name Unternehmen  

Name Ansprechpartner 
Straße  
PLZ Ort  

-als Nutzungsnehmer/-in-  
 
wird folgender Nutzungsvertrag abgeschlossen.

1. Nutzungsgegenstand

Folgende Räume werden im Neuen Rathaus Leipzig, 04109, zur zeitweiligen Nutzung dem 
oder der Nutzungsnehmer/-in überlassen:  

Raum XXX á YYY EUR/Stunde netto. 
Dies entspricht einem Betrag von YYY EUR/Stunde brutto. 

Zusätzlich werden folgendes Mobiliar (Stühle, Tische, Flipcharts u.s.w.) und technische 
Anlagen (Beschallung, Video-, Konferenztechnik) für den genannten Zeitraum zur Verfügung 
gestellt:  

1x XXX á YYY EUR 
…. 

Für die Herrichtung der Räume und als Technik Support fallen folgende Stundensätze an: 

1 Hausmeister für YYY EUR/Stunde brutto 
1 Techniker für YYY EUR/Stunde brutto 
Die Abrechnung erfolgt im Nachgang der Veranstaltung gem. des tatsächlich angefallenen 
Aufwandes. 

2. Nutzungszweck

Der oder die Nutzungsnehmer/-in darf den vertraglich vereinbarten Raum nur für folgenden 
vertraglich vereinbarten Zweck nutzen: 

--- am --.--.----  

Eine Weitervermittlung des Nutzungsrechts ist nicht gestattet. 
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3. Nutzungszeit

Das Nutzungsverhältnis besteht entsprechend der Veranstaltungsanmeldung von: 

--:-- Uhr bis: --:-- Uhr.  

Sollte zu o.g. Veranstaltung ein separater Cateringvertrag mit einer Cateringfirma 
geschlossen werden, so ist darauf zu achten, dass das Cateringende identisch mit dem 
Veranstaltungsende vereinbart wird.  

4. Nutzungskosten

Nach Rechnungslegung durch die Nutzungsgeberin sind die Nutzungskosten innerhalb von 
14 Tagen (Rechnungsdatum) durch den oder die Nutzungsnehmer/-in zu bezahlen. Diese 
Regelung gilt sinngemäß für Kosten, die der Nutzungsgeberin durch weitere mit dem oder 
der Nutzungsnehmer/-in vereinbarte Leistungen entstehen.  

Tritt der oder die Nutzungsnehmer/-in vom Vertrag zurück, so hat der oder die 
Nutzungsnehmer/-in bei einem Rücktritt ab 10 Tagen vor Beginn der Nutzungszeit 30 % der 
Nutzungskosten, bei einem Rücktritt ab 5 Tagen vor Beginn der Nutzungszeit 50 % der 
Nutzungskosten der Nutzungsgeberin zu zahlen.  

5. Hausordnung

Die von der Nutzungsgeberin beauftragten Mitarbeiter üben gegenüber dem oder der 
Nutzungsnehmer/-in das Hausrecht aus, ihren Anordnungen ist Folge zu leisten. Sie haben 
jederzeit Zutritt zu den überlassenen Räumen. Technische Anlagen in den Räumen dürfen 
nur von Mitarbeitern der Nutzungsgeberin bedient werden. Andere Anlagen dürfen nur mit 
Genehmigung der Nutzungsgeberin aufgestellt und benutzt werden. 

Zum Vermeiden von Gehörgefährdungen durch hohe Schallemissionen elektroakustischer 
Beschallungstechnik müssen die Teilnehmer entsprechender Veranstaltungen informiert 
werden, wenn sie sich in Lärmbereichen mit Beurteilungspegeln von 85 dB und mehr 
aufhalten. Entsprechend DIN 15905-5 darf der Richtwert für den Beurteilungspegel L(A)eq 
99 dB an keinem den Teilnehmern zugänglichen Ort mehr als 30 Minuten überschritten 
werden. Der oder die Nutzungsnehmer/-in hat über die einzuhaltenden Beurteilungspegel die 
Nachweispflicht. Bei Überschreitung dieses Lärmpegels behält sich die Nutzungsgeberin das 
Recht zur Unterbrechung der Veranstaltung vor. Entstehende Schadenersatzansprüche 
treffen den oder die Nutzungsnehmer/-in.  

In den überlassenen Räumen besteht Rauchverbot.  

Bei den Veranstaltungen ist das Arbeiten mit offenem Feuer untersagt. 

6. Vorbereitung von Veranstaltungen

Im Falle einer Veranstaltung, die die Voraussetzung einer „Versammlung“ im Sinne des 
Sächsischen Versammlungsgesetzes (vom 25. Januar 2012, SächsGVBl. S. 54) erfüllt, 
bietet der oder die Nutzungsnehmer/-in Gewähr dafür, dass die Versammlung nach diesem 
Gesetz zulässig ist.  
Liegen die Voraussetzungen für ein Verbot der Versammlung nach §5 Versammlungsgesetz 
vor, so hat die Nutzungsgeberin ab dem Zeitpunkt der Kenntnis davon das Recht zur 
sofortigen Kündigung des Nutzungsvertrages. 
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Die Nutzungsgeberin übernimmt keine Haftung für die Veranstaltungsteilnehmer über den 
Rahmen der üblichen Haftungsverantwortung als Gebäudeeigentümer hinaus, von dem oder 
der Nutzungsnehmer/-in oder dritten Personen eingebrachten Gegenständen, einschließlich 
der Garderobe des oder der Nutzungsnehmers/-in, Veranstalters, Mitwirkender oder 
Besucher.  

Das nicht abgestimmte Anbringen von Schildern, sonstigen Hinweisen und Aufklebern an 
Wänden und Türen ist strengstens untersagt. Für den Fall dadurch eintretender 
Beschädigungen erklärt der oder die Nutzungsnehmer/-in seine volle Haftungsübernahme. 

8. Rückgabe des Nutzungsgegenstandes

Der oder die Nutzungsnehmer/-in hat den Nutzungsgegenstand in dem ordnungsgemäßen 
Zustand zurückzugeben, in dem er oder sie ihn übernommen hat.  

Der oder die Nutzungsnehmer/-in ist in der Pflicht, mitgebrachte Gegenstände nach der 
Veranstaltung unverzüglich aus den überlassenen Räumen zu entfernen. Bei 
Nichtbeachtung behält sich die Nutzungsgeberin vor, zurückgebliebene Sachen auf Kosten 
und Risiko des oder der Nutzungsnehmer/-in ihm oder ihr zuzustellen oder volles 
Nutzungsentgelt für die in Anspruch genommenen Räume zu verlangen.  

9. Rücktritt vom Vertrag

Die Nutzungsgeberin behält sich vor, bis zum Startzeitpunkt der Nutzung vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn der Nutzungsgegenstand durch unvorhersehbare, nicht durch die 
Nutzungsgeberin verursachte Ereignisse dem oder der Nutzungsnehmer/-in nicht zur 
Verfügung gestellt werden kann. So z.B. bei Havarien, Katastrophen, Pandemien und 
außergewöhnlichen politischen Ereignissen, inbegriffen Streik.  

10. Wirksamkeit der Vertragsbestimmungen

Bisherige schriftliche oder mündliche Nutzungsvereinbarungen treten mit dem 
Wirksamwerden des vorliegenden Vertrages außer Kraft.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Nutzungsvertrages nichtig/unwirksam sein, so bleibt 
der Vertrag im Übrigen bestehen. Die unwirksame Bestimmung ist im Wege der Auslegung 
durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck möglichst nahekommt.  

.............................................. 
Ort / Datum 

............................................. 
Name / Vorname / Funktion 

............................................. 
Stempel / Unterschrift 
Nutzungsgeberin 

.............................................. 
Ort / Datum 

............................................. 
Name / Vorname / Funktion 

............................................. 
Stempel / Unterschrift 
Nutzungsnehmer/-in  

Anlage 3 

Nutzungsvertrag – Nr. xxxx-xx-xx Seite 3 von 4 
3/4 

Den Ablauf der Veranstaltung hat der oder die Nutzungsnehmer/-in mit der Nutzungsgeberin 
spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn abzustimmen. 

Der oder die Nutzungsnehmer/-in trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen und 
störungsfreien Ablauf der Veranstaltung und ergreift alle erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen. 

Bei Veranstaltungen mit Wiedergabe von Musik jeglicher Art (Live, Tonträger) ist der oder die 
Nutzungsnehmer/-in verpflichtet, gemäß dem Urheberrechtsgesetz und dem 
Verwertungsgesellschaftengesetz die GEMA – Rechte zu erwerben. Anmeldevordrucke stellt 
die GEMA Bezirksdirektion Dresden, Zittauer Str.31, 01099 Dresden, auf Anforderung zur 
Verfügung.  

Dekorationen, Veränderungen oder Einbauten an Einrichtungen und Anlagen in den Räumen 
bedürfen der vorherigen Zustimmung der Nutzungsgeberin. Damit entstehende 
Aufwendungen sowie die Kostenübernahme für die Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes gehen zu Lasten des oder der Nutzungsnehmer/-in.  

Der oder die Nutzungsnehmer/-in verpflichtet sich, die bestehenden Vorschriften über den 
Brand- und Feuerschutz in Räumen zu beachten und die danach erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.  

Soweit technische Anlagen von dem oder der Nutzungsnehmer/-in mitgebracht und installiert 
werden, müssen diese den entsprechenden DIN-Normen bzw. VDE-Vorschriften 
entsprechen.  

Alle für die Nutzung erforderlichen behördlichen Genehmigungen hat der oder die 
Nutzungsnehmer/-in rechtzeitig auf eigene Kosten einzuholen. Dies betrifft auch 
Parkgenehmigungen vor dem Rathaus für Gäste während der Veranstaltung und zum Be- 
und Entladen von Lieferfahrzeugen für Catering und Veranstaltungszubehör, wenn das 
Sachgebiet Veranstaltungsdienste des Amtes für Gebäudemanagements keinen Stellplatz 
anbieten kann. 
(Beantragung beim Ordnungsamt der Stadt Leipzig, Sachgebiet Genehmigungen, Prager 
Straße 118 – 136, Technisches Rathaus, 04317 Leipzig, E-Mail: genehmigung@leipzig.de) 

7. Durchführung von Veranstaltungen (Schadensersatzansprüche)

Der oder die Nutzungsnehmer/-in verpflichtet sich, den Nutzungsgegenstand schonend und 
pfleglich zu behandeln.  

Der oder die Nutzungsnehmer/-in haftet für alle Schäden, die am Nutzungsgegenstand 
(Raum, Inventar, Anlagen u.ä.) durch die Benutzer, von ihm oder ihr selbst, seinen oder 
ihren Angestellten, Beauftragten oder sonstigen Hilfspersonen und deren Tätigkeiten 
schuldhaft verursacht werden. Der oder die Nutzungsnehmer/-in haftet ausdrücklich auch für 
Schäden bzw. Sachbeschädigungen, die ein von ihm oder ihr vertraglich gebundener 
Caterer verursacht. Dem oder der Nutzungsnehmer/-in obliegt der Beweis dafür, dass ein 
schuldhaftes Verhalten nicht vorgelegen hat.  

Für das Versagen von technischen Anlagen sowie für Betriebsstörungen oder sonstige, die 
Veranstaltung beeinträchtigende oder ihre Durchführung verhindernde Ereignisse haftet die 
Nutzungsgeberin nicht.  
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Wohnung  
zu einer Ferienwohnung, Manetstraße 19“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 2213

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123 51 68 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Datenauszug

Erstellungsdatum 09.11.2023

Haubold, Manuel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.11.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006667-VV-63.20-MHA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Woh-
nung zu einer Ferienwohnung, Manetstraße 19“, Leipzig, Gemar-
kung Leipzig, Flurstück 2213, im Genehmigungsverfahren nach § 
63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung und  
Wiederherstellung eines Wohn- und Geschäftshauses, Umnutzung  

3. OG von Gewerbe in Wohnung, Kurt-Schumacher-Straße 51, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2717/f

nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

- Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen:
a. Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 6 Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass sich Abstandsflächen 
teilweise auf das Nachbargrundstück 2717/c erstrecken.

b. Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 6 Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass sich Abstandsflächen 
teilweise auf das Nachbargrundstück 2717/c erstrecken.

-  Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123 51 40 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 07.11.2023

Seeling, Carolin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 02.11.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-005657-VV-63.20-CSE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

- Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung und Wieder-
herstellung eines Wohn- und Geschäftshauses, Umnutzung 3. OG 
von Gewerbe in Wohnung, Kurt-Schumacher-Straße 51, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2717/f, im Genehmigungsverfahren 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung des Kollektorfeldes 
einer Solarthermieanlage zur regenerativen Erzeugung von Wärme für 
die Wärmeversorgung des Fernwärmenetzes der Stadtwerke Leipzig, 
Gerhard-Ellrodt-Straße 168“, Leipzig, Gemarkung Lausen, Flurstücke 

199/6, 200/a, 201/4, 750/26, 750/29, 750/32

-  Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 6 Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass sich Abstandsflächen 
geringfügig teilweise auf angrenzende Flurstücke.

-  Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 459 „Energiestandort Lausen“ über Ziff. 
7.1.2 dahingehend, dass Sichtschutz zur Verhinderung von Blend-
wirkung in den Zaun eingebracht wird.

-  Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 459 „Energiestandort Lausen“ über die 
zeichnerische Festsetzung dahingehend, dass die Baugrenze in 
einem Teilbereich geringfügig überschritten wird.

(3) Die Baugenehmigung enthält Auflagen. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-51 75 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:3 835

Datenauszug

Erstellungsdatum 07.11.2023

Thieme, Antje

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 40 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2023-007605-VV-63.22-VKU einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung des Kollektor-
feldes einer Solarthermieanlage zur regenerativen Erzeugung von 
Wärme für die Wärmeversorgung des Fernwärmenetzes der Stadt-
werke Leipzig, Gerhard-Ellrodt-Straße 168“, Leipzig, Gemarkung 
Lausen, Flurstücke 199/6, 200/a, 201/4, 750/26, 750/29, 750/32, 
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung zum Bauantrag:  
Neubau eines Wohnhauses mit 2 Nutzungseinheiten als Grenzbebau-
ung, 1. Nachtrag zur Baugenehmigung vom 08.08.2019 welche mit Be-

scheid vom 15.06.2022 verlängert wurde, Karl-Rothe-Straße 11“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2697/z

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung zum Bauantrag: 
Neubau eines Wohnhauses mit 2 Nutzungseinheiten als Grenzbe-
bauung, 1. Nachtrag zur Baugenehmigung vom 08.08.2019 welche 
mit Bescheid vom 15.06.2022 verlängert wurde, Karl-Rothe-Straße 
11“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2697/z, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89 08 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:750

Datenauszug

Erstellungsdatum 07.11.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 8 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.11.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-008445-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung zum Bauantrag:  
Neubau eines Wohnhauses mit zwei Nutzungseinheit als  

Grenzbebauung, 1. Nachtrag zur Baugenehmigung vom 10.09.2019 
welche mit Bescheid vom 15.06.2022 verlängert wurde,  

Karl-Rothe-Straße 13“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2697/y

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung zum Bau-
antrag: Neubau eines Wohnhauses mit zwei Nutzungseinheit als 
Grenzbebauung, 1. Nachtrag zur Baugenehmigung vom 10.09.2019 
welche mit Bescheid vom 15.06.2022 verlängert wurde, Karl-Rot-
he-Straße 13“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2697/y, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123 89 08 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 06.11.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-008472-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von Balkonen drei-  
und viergeschossig an ein bestehendes Mehrfamilienhaus  
Lenaustraße 15“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 998

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von Balkonen 
drei- und viergeschossig an ein bestehendes Mehrfamilienhaus 
Lenaustraße 15“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 998, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen und einen Auflagenvor-
behalt. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123 52 40 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.11.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006415-VV-63.30-JBO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 21/23 · 11.11.2023

17

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erhöhung Treppenhaus,  
Rückbau der hofseitigen Dacherhöhung, Lindenthaler  

Hauptstraße 62, 64“, Leipzig, Gemarkung Lindenthal, Flurstück 178/a

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erhöhung Treppenhaus, 
Rückbau der hofseitigen Dacherhöhung, Lindenthaler Hauptstraße 
62, 64“, Leipzig, Gemarkung Lindenthal, Flurstück 178/a, im Ge-
nehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-
fachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123 51 52 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 08.11.2023

Hofmann, Vera

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.11.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-012939-VV-63.30-VHO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau von zwei Balkontürmen, 
Berliner Straße 14“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1898

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau von zwei Balkon-
türmen, Berliner Straße 14“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 
1898, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123 89 08 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:756

Datenauszug

Erstellungsdatum 27.10.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 8 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 27.10.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-007879-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Containers  
für Vermittlungstechnik, Bautzner Straße 1“, Leipzig,  

Gemarkung Schönefeld, Flurstück 248/1

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Contai-
ners für Vermittlungstechnik, Bautzner Straße 1“, Leipzig, Gemarkung 
Schönefeld, Flurstück 248/1, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123 52 37 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 02.11.2023

Aulich, Henry

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 02.11.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-005016-VV-63.31-HAU einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  

„Umbau und Sanierung eines denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses mit 
Umbau von Wohnungen, Ausbau des Dachgeschosses, Nutzungsänderung 

von Gewerbe zu Wohnen im EG, Umbau und Sanierung eines Nebengebäudes, 
Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen, Abbruch von zwei Garagen,  

Papiermühlstraße 22 a“, Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstück 51/a

bau und Sanierung eines Nebengebäudes, Nutzungsände-
rung von Gewerbe zu Wohnen, Abbruch von zwei Garagen,  
Papiermühlstraße 22 a“, Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstück 
51/a, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung, zugelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 dahingehend, dass die Herstellung eines barrierefreien 
Hauszuganges in dem denkmalgeschützten Gebäude nur mit un-
verhältnismäßigem Mehraufwand möglich wäre.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5243 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 03.11.2023

Schreiber, Christiane

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 19.10.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-004408-VV-63.40-CHS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:„Umbau und Sa-
nierung eines denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses 
mit Umbau von Wohnungen, Ausbau des Dachgeschosses, 
Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen im EG, Um-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Teilbaugenehmigung für das Vorhaben: „Teilumnutzung des Kopfbaus 
Nord, der ehemaligen Messehalle 7 zur Clubnutzung auf  

zwei Vollgeschossen, Curiestraße 10“, Leipzig,  
Gemarkung Thonberg, Flurstück 159/76

(1) Die Teilbaugenehmigung für das Vorhaben: „Teilumnutzung des 
Kopfbaus Nord, der ehemaligen Messehalle 7 zur Clubnutzung 
auf zwei Vollgeschossen, Curiestraße 10“, Leipzig, Gemarkung 
Thonberg, Flurstück 159/76, im Genehmigungsverfahren nach § 
64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Teilbaugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.

(3) Bestandteil der Genehmigung sind die in dem Bescheid aufgeführten 
und mit der Teilbaugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager unter der Telefonnummer: 0341/123 51 92 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:2 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 02.11.2023

Apostel, Jens

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 20 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 02.11.2023 unter dem Akten-
zeichen 63-2023-003235-SB-63.22-JAP einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von 2 Klimakammern, 
Abbruch bestehende Wandkonstruktion, Philipp-Rosenthal-Straße 27, 

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1145

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke)

Erstellt für Maßstab 1:2 500

Datenauszug

Erstellungsdatum 08.11.2023

Apostel, Jens

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 25 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.11.2023 unter dem Akten-
zeichen 63-2023-008974-SB-63.20-JAP einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von 2 Klima-
kammern, Abbruch bestehende Wandkonstruktion, Philipp-Ro-
senthal-Straße 27, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1145, 
im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 
(Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.
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Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager unter der Telefonnummer: 0341/123 51 92 gebeten. ■
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